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Der Sinn einer Kur ist doch, sich an anderem Orte auf seine Gesundung zu konzentrieren.

Doch nicht am Unterricht teilzunehmen, das ist ja eher kontraproduktiv.

3 Wochen nicht in der Schulecsind kein Weltuntergang, das kommt auch ohne Kur häufiger vor.
Und nach der Kur können die Lehrer den Schüler unterstützen um wieder auf den Lernstand der
Klasse zu kommen.
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